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Entwurf  eines Bundesgesetzes, mit das Bundesgesetz über das Wirksam-
werden der Verordnung (EU) Nr 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapier-
lieferungen und –abrechnungen in der Europäischen Union und über Zent-
ralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU 
und der Verordnung (EU) Nr 236/2012 (Zentralverwahrer-Vollzungsgesetz – 
ZvVG) erlassen wird sowie das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das 
Bankwesengesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Börsegesetz 
1989, das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetzes, das Depotgesetz, das 
Aktiengesetz und das Finalitätsgesetz geändert werden. 
 

Die Bundesarbeitskammer hält die erfolgte EU-weite Harmoniserung der Regelungen betref-

fende Wertpapierlieferungen und –abrechnung sowie Zentralverwahrern für einen sinnvollen 

Schritt, und erhebt gegen den im Betreff genannten Gesetzesentwurf über die die EU-

Verordnung begleitenden nationalen, rechtlichen Maßnahmen keinen Einwand. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Rudi Kaske       Maria Kubitschek 

Präsident       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 
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